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Antrag 

der Abgeordneten Natascha Kohnen, Inge Aures, Florian von Brunn, Klaus Adelt, 
Horst Arnold, Michael Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Harald Güller, 
Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Ruth Müller, Doris 
Rauscher, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster, Diana 
Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann, Margit Wild 
SPD 

Bezahlbaren Wohnraum erhalten – durch mehr Befugnisse für die Kommunen im 
Zweckentfremdungsgesetz  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Zweckentfremdungsgesetz (ZwEWG) so zu 
ändern, dass die Kommunen bestimmte Anforderungen an Ersatzwohnraum stellen 
können. Im Falle einer Zweckentfremdung ist aktuell die Bereitstellung von Ersatzwohn-
raum vorgesehen, der aber von den Kommunen bislang nicht konkretisiert werden 
kann. Hier sollen, je nach örtlichen Anforderungen Auflagen, wie beispielsweise die 
räumliche Nähe zum zweckentfremdeten Wohnraum, bestimmte Eigenschaften (bei-
spielsweise Miet- statt Eigentumswohnungen) des Wohnraums oder eine bestimmte 
Miethöhe festgelegt werden können. 

 

 

Begründung: 

Viele Kommunen kämpfen um den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum. Dazu schöpfen 
sie die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel oft gänzlich aus – beispielsweise beim 
Vorgehen gegen Bodenspekulation, gegen die Mietpreisspirale oder gegen Zweckent-
fremdung. 

Allerdings stoßen sie dabei auch an die vom Landesgesetzgeber gezogenen rechtli-
chen Grenzen und wünschen sich mehr Möglichkeiten, noch effektivere Maßnahmen 
zum Mieterschutz treffen zu können. 

So hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am 20.01.2021 entschieden, 
dass die Bemühungen der Stadt München für mehr Mieterschutz über die kommunale 
Verantwortung hinausgehen. Der Beschluss hat die Vorgaben in der Münchner Zweck-
entfremdungssatzung, dass Ersatzwohnraum in der Regel im gleichen Stadtbezirk zu 
schaffen ist, Mietwohnraum nur durch Mietwohnraum ersetzt werden kann und die Miet-
höhe für Ersatzwohnraum sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete zu orientieren hat, 
mangels landesgesetzlicher Ermächtigungsgrundlage für unwirksam erklärt. 

Der VGH hat dabei aber nicht festgestellt, dass der Landesgesetzgeber unbefugt sei, 
die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für kommunale Handlungsspielräume zu 
schaffen. Vielmehr hat der VGH das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
deutlich kritisiert. So heißt es in dem Beschluss u. a. wörtlich: „Es kann deshalb nur 
befremden, dass das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr das 
Handeln der Landeshauptstadt in der Stellungnahme vom 30. Oktober 2020 zwar aus-
drücklich für rechtswidrig erachtet, aber selbst nicht die Kraft findet, das gesetzwidrige 
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Handeln der Landeshauptstadt rechtsaufsichtlich zu beanstanden.“ Erst recht befrem-
det es, dass das Staatsministerium seither noch nicht die entsprechenden rechtlichen 
Möglichkeiten für die Kommunen geschaffen hat. 

Im Sinne des Mieterschutzes soll daher insbesondere eine Ermächtigungsgrundlage im 
ZwEWG geschaffen werden, die Kommunen die Möglichkeit gibt, die Voraussetzungen 
und Anforderungen an ein beachtliches Ersatzwohnraumangebot bei beabsichtigter 
Zweckentfremdung zu konkretisieren. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Natascha Kohnen, Inge Aures, Florian von Brunn u.a. 
SPD 
Drs. 18/16269 

Bezahlbaren Wohnraum erhalten - durch mehr Befugnisse für die Kommunen im 
Zweckentfremdungsgesetz  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Natascha Kohnen 
Mitberichterstatter: Manfred Eibl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 40. Sitzung am 
15. Juni 2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Natascha Kohnen, Inge Aures, Florian von Brunn, Klaus 
Adelt, Horst Arnold, Michael Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Harald 
Güller, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Ruth Müller, Doris 
Rauscher, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster, Diana 
Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann, Margit Wild 
SPD 

Drs. 18/16269, 18/16650 

Bezahlbaren Wohnraum erhalten – durch mehr Befugnisse für die Kommunen im 
Zweckentfremdungsgesetz  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Stimmenthaltungen? – 

Ich sehe auch keine. Die fraktionslosen Abgeordneten sind beide nicht vertreten. 

Dann ist das so beschlossen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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88. Plenum, 20.07.2021 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 88. Vollsitzung am 20. Juli 2021


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/16269 vom 09.06.2021
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/16650 des BV vom 15.06.2021
	Beschluss des Plenums 18/17366 vom 20.07.2021
	Plenarprotokoll Nr. 88 vom 20.07.2021

